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Amtlicher Teil

Wahlbekanntmachung

1. Am 01.09.2019 findet die Wahl zum Landtag Brandenburg statt. Die 
Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. In der Stadt Oranienburg werden 35 allgemeine Wahlbezirke gebildet. 
In den Wahlbenachrichtigungsbriefen, die den Wahlberechtigten bis 
zum 04. August 2019 übersandt werden, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 Im Wahlbezirk 4 (Bezeichnung: Oranienburg II) wird gemäß § 1 des 
Wahlstatistikgesetzes eine repräsentative Wahlstatistik hinsichtlich 
der Wahlbeteiligung und dem Wahlverhalten von Frauen und Männern 
nach verschiedenen Altersgruppen für die Wahl zum Europäischen Par-
lament durchgeführt. Dazu werden Stimmzettel verwendet, aus denen 
Geschlecht und Geburtsjahr der Wähler zu entnehmen sind. Dabei ist 
jede Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen, eine Veröf-
fentlichung der Auswertung nach einzelnen Wahlbezirken erfolgt nicht. 

 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
am Wahltag um 14.30 Uhr in der Stadtverwaltung zusammen.

3. Wer wahlberechtigt ist, kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks 
wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist.

 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalaus-
weis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Wer wahlberechtigt ist, erhält 

am Wahltag im betreffenden Wahllokal einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 Wer wahlberechtigt ist, hat für die Wahl zum Landtag 2 Stimmen. 
 Der Stimmzettel enthält jeweils in der Reihenfolge der Wahlvor-

schlagsnummern
a)  für die Wahl nach Kreiswahlvorschlägen die zugelassenen Kreis-

wahlvorschläge unter Angabe des Familiennamens, des Vorna-
mens, des Berufes oder der Tätigkeit und der Anschrift der Bewer-
berin/des Bewerbers oder bei einem Nachweis nach § 37 Satz 3 
BbgLWahlV sowie des Namens der Partei, politischen Vereinigung 
oder Listenvereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, oder der Bezeichnung „Einzelbewerberin“ oder 
„Einzelbewerber“ für Bewerber, die nicht für eine Partei, politische 
Vereinigung oder Listenvereinigung auftreten, und rechts von dem 
Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung. Bei Kreiswahlvorschlägen von Listenvereinigungen 
enthält der Stimmzettel ferner die Namen und, sofern vorhanden, 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien oder politi-
schen Vereinigungen. 

b)  für die Wahl nach Landeslisten die zugelassenen Landeslisten un-
ter Angabe des Namens der Partei, politischen Vereinigung oder 
Listenvereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch dieser, sowie die Vor- und Familiennamen der ersten fünf 
Bewerber und links von dem Namen der Partei, politischen Verei-
nigung oder Listenvereinigung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Bei Landeslisten von Listenvereinigungen enthält der Stimmzettel 
ferner die Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen 
der an ihr beteiligten Parteien oder politischen Vereinigungen. 

 Wer wählberechtigt ist, gibt 
 die Erststimme in der Weise ab, dass auf dem linken Teil des Stimm-

zettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich gemacht wird, welcher Bewerberin/welchem Be-
werber diese Stimme gelten soll

 und
 die Zweitstimme in der Weise ab, dass auf dem rechten Teil des 

Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich gemacht wird, welcher Landesliste diese 
Stimme gelten soll.

 Der Stimmzettel muss in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in ei-
nem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahl-
kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Wahlbehörde 

einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie 
einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

6. Wer wahlberechtigt ist, kann das Wahlrecht für eine Wahl nur einmal 
und nur persönlich ausüben. 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Oranienburg, den 24. Juni 2019

Alexander Laesicke
Bürgermeister 

Ende des amtlichen Teils

Öffentliche Bekanntmachung der Stadtwahlleiterin vom 03.07.2019

Gemäß § 60 Absatz 7 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Land 
Brandenburg (Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz – BbgKWahlG) 
gebe ich hiermit folgende Veränderung im Ortsbeirat Schmachtenhagen 
bekannt:

Herr Hans-Dieter Manzl hat am 23.06.2019 mit sofortiger Wirkung auf sein  
Mandat verzichtet. 
Gemäß § 60 Absatz 3 BbgKWahlG geht der Sitz auf die in der Reihenfolge 
erste Ersatzperson des Wahlvorschlags der Partei „DIE LINKE“ über.

Auf der Grundlage des § 60 Absatz 6 Satz 2 BbgKWahlG wurde festgestellt, 
dass Herr Günter Lehmann die in der Reihenfolge erste  Ersatzperson ist, 
auf welche der Sitz von Herrn Manzl übergeht. 
Herr Lehmann hat das Mandat am 02.07.2019 angenommen.   

Gez. 
Sylvia Holm
Stadtwahlleiterin
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